
Mitzeichnungen 
Bürgermeister 
 
 
 
Datum: ___________ 

Erster Beigeordneter: 
 
 
 
Datum: _____________ 

Beigeordneter/ 
Stadtkämmerer: 
 
 
Datum: _________ 

Beigeordneter/ 
Stadtbaurat: 
 
 
Datum: _________ 

Rechtsamt: 
 
 
 
Datum: ____________ 
 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 
Stadt Gladbeck Gladbeck, 21.11.2005 

 Vorlage Nr. 05/0519 
Federf. Stadtamt: Zentraler Betriebshof Gladbeck 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Werksausschuss/ZBG Erster Beig. Dr. Andriske 21.11.2005  

Rat Ratsherr Zeller 15.12.2005  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung der Abfallwirtschaftssatzung 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Durch das Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsor-
gung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG) vom 16. März 2005 werden Anforderungen an 
die Produktverantwortung für Elektro- und Elektronikgeräte festgelegt.  
Die Besitzer haben diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zu-
zuführen. 
Außerdem werden durch das Gesetz Rücknahme- und Kostentragungspflichten der Hersteller be-
gründet. 
Die praktische Umsetzung beginnt am 24.03.2006. Änderungen in der Abwicklung für die Gladbe-
cker Bürger ergeben sich hierdurch nicht, weil bislang schon eine getrennte Sammlung vorge-
schrieben war und Sondergebühren nicht erhoben wurden. 
    
Allerdings sind in die Abfallwirtschaftssatzung Begriffsbestimmungen aus dem ElektroG zu über-
nehmen und Regelungen zu verdeutlichen. Dies erfolgt in den Artikeln 1, 2, 3, 4 und 6 der als An-
lage beigefügten Änderungssatzung. 
Artikel 5 berücksichtigt die aktuelle Situation. 
Artikel 7 verdeutlicht, dass das Sammelfahrzeug auch die Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe 
anfährt. Die bisherige - eingeschränkte - Formulierung engte die Einsatzmöglichkeit des Umwelt-
brummis unnötig ein. 
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Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Der Rat der Stadt Gladbeck beschließt die als Anlage beigefügte Änderungssatzung zur Satzung 
über die Abfallwirtschaft in der Stadt Gladbeck  vom 17. Dezember 2002. 
 
 
Anlage 
Anlage  - Satzungstext 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

        ( Roland ) 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
¤  _________________-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


